
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 19a ARHG Abwesenheitsurteile
 ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Die Auslieferung zur Vollstreckung einer in Abwesenheit verhängten Freiheitsstrafe oder zur Vollziehung einer

in Abwesenheit angeordneten vorbeugenden Maßnahme, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur

zulässig, wenn die auszuliefernde Person

1. 1.fristgerecht durch persönliche Ladung oder auf andere Weise von Zeit und Ort der Verhandlung, die zu

der Entscheidung geführt hat, Kenntnis erlangt hat und darüber belehrt worden ist, dass das Urteil in ihrer

Abwesenheit ergehen kann;

2. 2.in Kenntnis der anberaumten Verhandlung einen selbst gewählten oder vom Gericht beigegebenen

Verteidiger mit ihrer Vertretung in der Verhandlung betraut hat und von diesem in der Verhandlung

tatsächlich vertreten wurde; oder

3. 3.nach Zustellung des in Abwesenheit ergangenen Urteils und nach Belehrung über das Recht, die

Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen und auf diesem Weg

eine neuerliche Prüfung des Sachverhalts, auch unter Berücksichtigung neuer Beweise, in seiner

Anwesenheit und eine Aufhebung der Entscheidung zu erreichen,

1. a)ausdrücklich erklärt hat, keine Neudurchführung der Verhandlung zu beantragen oder kein

Rechtsmittel zu ergreifen; oder

2. b)innerhalb der bestehenden Fristen keine Neudurchführung der Verhandlung beantragt oder kein

Rechtsmittel ergriffen hat.

2. (2)Kann das Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht festgestellt werden, hat der Bundesminister für

Justiz auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts eine ausreichende Zusicherung des ersuchenden

Staats einzuholen, wonach die auszuliefernde Person das Recht hat, die Neudurchführung der Verhandlung zu

beantragen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen und auf diesem Weg eine neuerliche Prüfung des Sachverhalts,

auch unter Berücksichtigung neuer Beweise, in ihrer Anwesenheit und eine Aufhebung der Entscheidung zu

erreichen.
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